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GER: iumi.landsh.de 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auch zu ihrer Kenntnis: Mit dem beigefügten Beschluss hat das VG Regensburg dem Eilantrag {des Betreibers 

eines Landgasthofs} auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung seiner Anfechtungsklage gegen den. 

Bescheid des Antragsgegners (der zuständigen Verwaltungsbehörde) stattgegeben. Diese wollte einem VIG- 

Antragsteller die im Rahmen der „Topf Secret”-Kampagne erbetenen Informationen vollständig zugänglich 

machen. Auch wenn in der Sache {noch} nicht entschieden wurde, lässt das VG Regensburg durchklingen, 

dass es die hier vertretene Rechtsauffassung auch im Hauptsacheverfahren bestätigen könnte. Dafür spricht 

insbesondere folgende Passage: 

„Es stellt sich aber gerade in vorliegender Faligestaltung die Frage, ob die staatliche Informationsweitergabe 

an einen Antragsteller, der seinen Antrag über die Plattform „Topf Secret“ stellt, aufgrund der zu 

erwartenden Veröffentlichung auf der Plattform in ihren Auswirkungen nicht einer unmittelbaren staatlichen 

Information sehr nahe kommt, wobei auch zu berücksichtigen ist, dass der Staat - im Gegensatz zu einer 

eigenen Veröffentlichung der Informationen im Internet, vgl. & 6 Abs. 1 Satz 3 VIG - nach Herausgabe der 

Informationen an den Antragsteller auf den öffentlichen Kommunikationsprozess auf der von 

foodwatch/FragDenStaat betriebenen Plattform gerade nicht mehr einwirken kann und durch die 

Veröffentlichung der behördlichen Schreiben bzw. Bescheide beim Leser der Eindruck eines behördlichen 

Informationshandeln entstehen kann.“ 

Freundliche Grüße 

Verbraucherschutz 
Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten 

Ministerium für Justiz, Europa, 

Verbraucherschutz und Gleichstellung 
des Landes Schleswig-Holstein


































